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3. Abschnitt 

Behandlung der Daten 

§ 14. Im Interesse des Schutzes der Persönlichkeitssphäre des Zuwendenden ist 
verwaltungsorganisatorisch und technisch Folgendes sicherzustellen: 

 1. Einem berechtigten Organwalter dürfen Informationen betreffend die konkrete(n) 
übermittlungspflichtige(n) Organisation(en) nur in Fällen zugänglich gemacht werden, in denen 
übermittelte Zuwendungen Gegenstand einer Überprüfungshandlung sind. 

 2. In allen von Z 1 nicht betroffenen Fällen dürfen Daten, die übermittelte Zuwendungen betreffen, 
im Rahmen der automatisationsunterstützten Datenverarbeitung nur summarisch und ohne 
Benennung der jeweils übermittelnden Organisation zugänglich gemacht werden. Der 
Gesamtbetrag der von der Datenübermittlung betroffenen Zuwendungen ist nach Kategorien 
gegliedert darzustellen. Dabei gilt: 

 a) Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung bzw. den Nachkauf von Versicherungszeiten 
hinsichtlich der Pensionsversicherung (§ 18 Abs. 1 Z 1a EStG 1988) und verpflichtende 
Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften (§ 18 Abs. 1 Z 5 
EStG 1988) sind jeweils gesondert gegliedert in einer Gesamtsumme darzustellen. 

 b) Die sonstigen übermittelten Zuwendungen sind nach der in der Abgabenerklärung für 
derartige Betriebsausgaben vorgesehenen Gliederung und Bezeichnung in einer 
Gesamtsumme darzustellen. 

 3. Die von übermittlungspflichtigen Organisationen durchgeführten Übermittlungen sind dem 
betroffenen Steuerpflichtigen in FinanzOnline einsehbar zu machen. Dabei sind die übermittelten 
Daten nach den übermittlungspflichtigen Organisationen zu gliedern und betragsmäßig 
anzuzeigen. 

 4. In einem Abgabenbescheid dürfen betragsmäßig Informationen, die sich auf die 
übermittlungspflichtigen Organisationen beziehen, nur in einer Beilage ersichtlich gemacht 
werden. Im Rahmen der automatisationsunterstützten Datenverarbeitung darf diese Beilage für 
Organwalter nicht einsehbar gemacht werden. 


